
AMTSBLATT _ 
DER STADT HÜCKELHOVEN 

INHALT: 

Öffentliche Bekanntmachungen betreffend: 

1. Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Kommunalwahlen in der Stadt Hückelhoven am 14. September 2025 

2. Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl der 
direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder (Integrationsratswahl) 

am 14. September 2025 

3. Antrag auf Erweiterung der Abgrabung gemäß 8& 3 des Gesetzes zur 
Ordnung von Abgrabungen (Abgrabungsgesetz NRW) der Firma Kieswerk 

Himmerich GmbH im Stadtgebiet Heinsberg, Gemarkung Randerath, Flur 5, 

6 und 8, diverse Flurstücke 

Erscheinungstag: 

Nr. 14/2025 08.08.2025



HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER 
BÜRGERMEISTER DER STADT HUCKELHOVEN 

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN: 

Kostenlos erhältlich: 

- an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung 
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz 

- abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung 
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik 

„Aus dem Rathaus/Amtsblatt“ 

- es kann auch als Benachrichtigung per E-Mail abonniert 

werden 

Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven, 
Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven, oder an 

info@hueckelhoven.de zu richten. 



Stadt Hückelhoven 

Der Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Kommunalwahlen in der Stadt Hückelhoven am 14. September 2025 

in Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Stadt Hückelhqyen wird in der Zeit vom 

25. August 2025 bis 29. August 2025 während der folgenden Öffnungszeiten 

Montag, 25.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Dienstag, 26.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Mittwoch, 27.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Donnerstag, 28.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, 

Freitag, 29.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

im Rathaus der Stadt Hückelhoven, Wahlamt, Rathausplatz 1, Zimmer E 04/E 05 

zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. 

Jeder/jede Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten prüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben 
Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß 8& 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 

ein Datensichtgerät möglich. 
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Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen gültigen Wahlschein 

hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 

Einsichtsfrist (25. August 2025 bis 29. August 2025), spätestens jedoch am 29. August 2025 

bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister, Rathaus Hückelhoven, Wahlamt, Rathausplatz 1, 41836 

Hückelhoven, Zimmer E 04/E 05, Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit 

die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Einspruchsführer/die 

Einspruchsführerin die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen am 14. September 2025 

sowie für eine ggf. erforderlich werdende Stichwahl für die Wahl des Bürgermeisters/der 

Bürgermeisterin und/oder des Landrates/der Landrätin. 

In der Wahlbenachrichtigung sind der Stimmbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die 

Wahlberechtigten an der Wahl teilnehmen können. Auf die mögliche Barrierefreiheit des 

Wahllokals wird hingewiesen. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass 

er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 

bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe- 

nachrichtigung. 

Wer einen Wahlschein hat, kann 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des auf dem Wahlschein 

bezeichneten Wahlbezirkes oder 

- durch Briefwahl 

an der Wahl des Landrates/der Landrätin, des Kreistages, des Bürgermeisters/der 

Bürgermeisterin und des Stadtrates teilnehmen. 

Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 jede in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
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5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund die Ein- 

spruchsfrist versäumt hat; 

b) sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist; 

c) ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist 
entstanden ist oder sich herausstellt. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
12. September 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich oder schriftlich beantragt 

werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist 
unzulässig. Ein Wahlberechtigter/eine Wahlberechtigte mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag (14. September 2025), 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag (14. September 2025), 15.00 Uhr, stellen. 

Versichert ein Wahlberechtigter/eine Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist oder er/sie ihn verloren hat, kann ihm/ihr bis zum Tage vor 
der Wahl (13. September 2025), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 

Dem Wahlschein werden durch die Gemeindebehörde beigefügt 

- je ein amtlicher Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (hellgrün), die Stadtratswahl 
(hellgelb), die Landratswahl (blau) und die Kreistagswahl (rot), soweit eine 
Wahlberechtigung besteht, 

- ein für alle vorgenannten Wahlen gemeinsamer amtlicher blauer Stimmzettelumschlag, 

- ein amtlicher roter Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, aufgedruckt ist, und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe- 
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift- 
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Wer durch Briefwahl wählt, 

- kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, 

-  legt die Stimmzettel in den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, 

- Unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl unter Angabe des Tages, 

-  steckt den unterschriebenen Wahlschein und den verschlossenen Stimmzettelumschlag in 
den amtlichen Wahlbriefumschlag, 

- verschließt den Wahlbriefumschlag und 

-  Üübersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die angegebene Stelle, dass er dort spätestens 
am Wahltag (Sonntag, 14. September 2025) bis 16.00 Uhr eingeht. 

Der Wähler/die Wählerin gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie durch ein auf den 

Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll. 

Die Stimmzettel sind unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu 
legen. 

Der Wähler/die Wählerin kann seine/ihre Stimme nur einmal je Wahl und nur persönlich 
abgeben. Eine Stimmabgabe durch einen Vertreter/eine Vertreterin anstelle des Wählers/der 
Wählerin ist unzulässig. 

Ein Wähler/eine Wählerin, der/die des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an 
der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler/von 
der Wählerin selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wählers/der Wählerin ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat. 

Blinde oder sehbeeinträchtigte Wähler/Wählerinnen können sich zur Kennzeichnung des 
Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen. 
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BürgeMneister 
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Stadt Hückelhoven 
Der Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder 
(Integrationsratswahl) am 14. September 2025 

1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Stadt Hückelhoven wird in der Zeit vom 

25. August 2025 bis 29. August 2025 während der folgenden Öffnungszeiten 

Montag, 25.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Dienstag, 26.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Mittwoch, 27.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Donnerstag, 28.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, 

Freitag, 29.08.2025, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

im Rathaus der Stadt Hückelhoven, Wahlamt, Rathausplatz 1, Zimmer E 04/E 05 

zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. 

Jeder/jede Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten prüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben 
Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß $ 51 

Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 

ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen gültigen Wahlschein 

hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Einsichtsfrist (25. August 2025 bis 29. August 2025), spätestens jedoch am 29. August 2025 
bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister, Rathaus Hückelhoven, Wahlamt, Rathausplatz 1, 41836 
Hückelhoven, Zimmer E 04/E 05, Einspruch einlegen. 
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Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit 
die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Einspruchsführer/die 
Einspruchsführerin die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 

Über den Einspruch entscheidet der Bürgermeister. Gegen die Entscheidung des 
Bürgermeisters kann binnen drei Tagen nach Zustellung Beschwerde eingelegt werden, über 
die die Aufsichtsbehörde entscheidet. 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung für die Integrationsratswahl am 14. September 
2025. 

In der Wahlbenachrichtigung sind der Stimmbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten an der Wahl teilnehmen können. Auf die mögliche Barrierefreiheit des 
Wahllokals wird hingewiesen. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass 
er/sie sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Integrationsratswahl in der Stadt Hückelhoven 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk oder 
- durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 jede in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund die Ein- 
spruchsfrist versäumt hat; 

b) sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist; 

C) ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist 
entstanden ist oder sich herausstellt. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
12. September 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich oder schriftlich beantragt 
werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist 
unzulässig. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 

nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 

Wahltag (14. September 2025), 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter/eine Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte 

Wahlschein nicht zugegangen ist oder er/sie ihn verloren hat, kann ihm/ihr bis zum Tage
 vor 

der Wahl (13. September 2025), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 52 

Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei
nes 

noch bis zum Wahltag (14. September 2025), 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 

7. Dem Wahlschein werden durch die Gemeindebehörde beigefügt 

- ein amtlicher Stimmzettel, 

- ein amtlicher grauer Stimmzettelumschlag, 

- ein amtlicher oranger Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die de
r Wahlbrief 

zurückzusenden ist, aufgedruckt ist, und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur mög
lich, wenn 

die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift
lichen Voll- 

macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wa
hlberechtigte 

vertritt: dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen
 schriftlich zu 

versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Wer durch Briefwahl wählt, 

-  kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, 

-  legt ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, 

_- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur 

Briefwahl unter Angabe des Tages, 

-  steckt den unterschriebenen Wahlschein und den verschlossenen Stimmzettelumschlag 
in 

den amtlichen Wahlbriefumschlag, 

- verschließt den Wahlbriefumschlag und ; 

-  übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die angegebene Stelle, dass er dort spätestens 

am Wahltag (Sonntag, 14. September 2025) bis 16.00 Uhr eingeht. 

Der Wähler/die Wählerin gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er
/sie durch ein auf den 

Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 

Einzelbewerber oder Listenwahlvorschlag sie gelten soll. ; 

Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelum
schlag zu legen. 

Der Wähler/die Wählerin kann seine/ihre Stimme nur einmal und nur persönlich ab
geben. Eine 

Stimmabgabe durch einen Vertreter/eine Vertreterin anstelle des Wählers/der Wählerin ist 

unzulässig. / ; 
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Ein Wähler/eine Wählerin, der/die des 
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erin ersetzt oder verändert oder we

nn ein Interessenskonflikt 
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diese auf dem Wahlschein durch Un
terschreiben der Versicherung an E

ides Statt zur Briefwahl zu 

bestätigen, dass sie den Stimmzettel
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Hückelhoven, 06. August 2025 

Bernd Jansen 

BürgemMmeister 
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BEKANNTMACHUNG 

Die Kieswerk Himmerich GmbH, Schleidener Aue 3, 52525 Heinsberg, betreibt in der Nähe von 

Heinsberg-Randerath auf einer Fläche von ca. 10 ha eine Abgrabung zur Gewinnung von Sand 

und Kies gemäß 8 3 Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen (Abgrabungsgesetz - AbgrG). Sie hat 

beim Landrat des Kreises Heinsberg eine Genehmigung für die Erweiterung der Abgrabung um 

ca. 

29 ha beantragt. 
Die Bestandsfläche soll bezüglich der Abbausohle geändert werden und schließt unmittelbar an 

die Erweiterungsfläche an. 

Von der Erweiterung sind folgende Grundstücke betroffen: 

Stadt: Heinsberg 

Gemarkung: Randerath 

Flur: 5 

Flurstücke: 200, 249 tlw. 

Flur: 6 

Flurstücke: 155, 179 tlw., 185 tlw., 192, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 202 

Flur: 8 

Flurstücke: 419 tlw., 420 tIw., 421 tlw., 541 tlw., 566 tlw., 568 tlw., 659 tlw. 

Für das Vorhaben besteht gemäß 8 9 Abs. 2 Nr. 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). 

Die Antragsunterlagen lagen vom 25.09.2023 bis 24.10.2023 öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

Es wurden zwei Einwendungen erhoben. 
Den Trägern öffentlicher Belange wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde gemäß 8& 73 Abs. 6 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land MNordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) die 

rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 

Stellungnahmen von Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5 sowie die Stellungnahmen der 

Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie 

denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, zu erörtern. 

Die Erörterung findet statt am 

Freitag, 29.08.2025, 9.30 Uhr, 

im Kreisverwaltungsgebäude Heinsberg, 

großer Sitzungssaal, 1. Etage, 

Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg. 

Der Termin wird hiermit bekanntgemacht. 

Er ist nicht öffentlich. 

Gemäß 8& 27a VwVfG NRW ist der Inhalt dieser Bekanntmachung ebenfalls auf folgender 

Internetseite des Kreises Heinsberg unter „Verwaltung / Bekanntmachungen“ veröffentlicht: 

https://www.kreis-heinsberg.de 

Darüber hinaus wird dieser Bekanntmachungstext über das zentrale UVP-Portal der 
Bundesländer unter www.uvp-verbund.de bekannt gemacht. 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 14, S. 220“ 


